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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Möglichkeiten es zur Befriedung oder zur Verhinderung von Biber-
konflikten in Baden-Württemberg für Landwirte, Eigentümer oder Kommunen 
gibt;

2.  in welcher Höhe in den vergangenen fünf Jahren Maßnahmen zur Befriedung 
oder Verhinderung von Biberkonflikten gefördert wurden (bitte auch unter 
Darstellung der Anzahl der gestellten, bewilligten und abgelehnten Anträge 
sowie differenziert nach Antragsteller und differenziert nach Jahren);

3.  welche Kosten in den vergangenen fünf Jahren nach der Umsiedlung eines Bibers 
für die Renaturierung bzw. die Behebung der durch den Biber auf diesem Ge-
lände verursachten Schäden entstanden sind (bitte differenziert nach Jahren und 
nach Städten und Gemeinden);

4.  in wie vielen Fällen das Land in den vergangenen fünf Jahren Grundstücke von 
Privatpersonen zugunsten von Maßnahmen des Naturschutzes erworben hat, 
die dem Biber als Lebensraum dienen oder dahingehend entwickelt werden 
können (bitte differenziert nach Jahren und den Kosten für den jeweiligen Er-
werb sowie nach Lage und Größe der jeweiligen Grundstücke);
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 5.  in welcher Höhe sie in den vergangenen fünf Jahren die naturnahe Entwick-
lung eines Gewässers sowie den dazu notwendigen Grunderwerb nach Num-
mer 12.5 der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (2015) bei Grundstücken ge-
fördert hat, bei denen der Biber eine natürliche Entwicklung eingeleitet hat 
und dieser Zustand belassen und dem weiteren natürlichen Entwicklungspro-
zess Raum gegeben werden soll sowie ggf. ergänzende Maßnahmen vorge-
sehen sind (bitte differenziert nach Jahren und den Kosten für den jeweiligen 
Erwerb sowie nach Lage und Größe der jeweiligen Grundstücke);

 6.  in wie vielen Fällen in den vergangenen fünf Jahren eine Überführung von 
Grundstücken zum Biber-Management in das Eigentum der öffentlichen Hand 
über einen freiwilligen Landtausch (§ 103a ff. Flurbereinigungsgesetz [FlurbG]) 
erfolgte (bitte differenziert nach Art der Grundstücksbesitzer, nach Lage und 
Größe der jeweiligen Grundstücke und nach Jahren);

 7.  in welcher Höhe und in wie vielen Fällen sie in den vergangenen fünf Jahren 
Eigentümer entschädigt hat, auf deren Grundstücken es durch Biberbauten zu 
Uferabbrüchen oder dauerhaften Überflutungen gekommen ist (§ 10 Absatz 1 
Wassergesetz für Baden-Württemberg [WG]) (bitte differenziert nach Jahren);

 8.  in wie vielen Fällen und mit welchem Erfolg ehrenamtliche Biberberater der 
unteren Naturschutzbehörden in den vergangenen fünf Jahren Kommunen, 
Landwirte und sonstige Betroffene über vorbeugende und schadensminimie-
rende Maßnahmen beraten sowie bei der Umsetzung von Maßnahmen im 
Rahmen des Biber-Managements mitgewirkt haben (bitte differenziert nach 
Jahren und unter Angabe der hierfür angefallenen Kosten);

 9.  in wie vielen Fällen in den vergangenen fünf Jahren die Biberbeauftragten an 
den Regierungspräsidien sowie die Regierungspräsidien selbst eingeschaltet 
wurden und mit welchem Erfolg (bitte differenziert nach Jahren und unter An-
gabe der hierfür angefallenen Kosten);

10.  in wie vielen Fällen es in den vergangenen fünf Jahren zu einer wasserrecht-
lichen Gestattung zur Beseitigung eines Biberdamms von Menschenhand kam 
(bitte differenziert nach Jahren);

11.  inwiefern sie die vorhandenen Möglichkeiten der Förderung bei Biberschäden, 
zur Befriedung oder zur Verhinderung von Biberkonflikten für Landwirte, 
 Eigentümer oder Kommunen als ausreichend betrachtet, um den Herausforde-
rungen durch die rasant steigende Biberpopulation und der damit verbundenen 
zunehmenden Anzahl von Biberkonflikten gerecht zu werden.

10.6.2022

Hoher, Haußmann, Dr. Timm Kern, Weinmann, Birnstock, Bonath, 
Fischer, Haag, Heitlinger, Dr. Jung, Karrais, Dr. Schweickert FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Der Antrag soll in Erfahrung bringen, welche Möglichkeiten es zur Befriedung 
oder zur Verhinderung von Biberkonflikten in Baden-Württemberg gibt und wie 
sich die Kosten und Fördermöglichkeiten dieser Maßnahmen vor dem Hintergrund 
einer steigenden Biberpopulation in den vergangenen Jahren entwickelt haben.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 27. Juli 2022 Nr. 0141.5-15/22/1 nimmt das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Finanzen und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Möglichkeiten es zur Befriedung oder zur Verhinderung von Biberkon-
flikten in Baden-Württemberg für Landwirte, Eigentümer oder Kommunen gibt;

Das Land setzt auf Präventionsmaßnahmen, damit eine Biberaktivität nicht zu 
Konflikten führt. Beispiele hierfür sind die Gewässerrandstreifen sowie der Flä-
chentausch bzw. Flächenkauf. Kommt es dann doch zu einer Biberaktivität mit 
Handlungsbedarf, so hat sich in Baden-Württemberg das seit 2004 bestehende 
Bibermanagement auf drei Ebenen (höhere Naturschutzbehörde, untere Natur-
schutzbehörde und ehrenamtliche Beratung) bewährt. Mit dem Netzwerk von eh-
renamtlichen Biberberaterinnen und Biberberatern kann ein Großteil der lokalen 
Konflikte auf dieser Ebene gelöst werden. 

Landwirtinnen und Landwirte, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Kommu-
nen können sich bei drohenden oder bereits eingetretenen Konflikten mit Bibern 
an die örtlichen ehrenamtlichen Biberberaterinnen und Biberberater oder an die 
unteren Naturschutzbehörden wenden. Zur Lösung von bestehenden Biberkon-
flikten stehen eine Vielzahl auch technischer Maßnahmen zur Verfügung. Da-
zu gehören beispielsweise der Einbau von Drainagerohren in Biberdämme zur 
Wasserstandsregulation, das Aufstellen von Drahthosen zum Schutz von Gehöl-
zen vor Biberverbiss sowie der Einbau von Biberschutzmatten in Uferböschungen 
zum Schutz vor Unterminierung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt je-
weils vom Einzelfall ab. 

2.  in welcher Höhe in den vergangenen fünf Jahren Maßnahmen zur Befriedung 
oder Verhinderung von Biberkonflikten gefördert wurden (bitte auch unter Dar-
stellung der Anzahl der gestellten, bewilligten und abgelehnten Anträge sowie 
differenziert nach Antragsteller und differenziert nach Jahren);

In den vergangenen fünf Jahren wurden im Zusammenhang mit dem Biber über 
die Landschaftspflegerichtlinie rund 1,5 Mio. Euro ausgegeben, wobei die Materi-
alkosten zur Verhinderung und Befriedung von Konflikten rund 517 000 Euro be-
trugen (siehe Tabelle 1). Der Großteil der in Tabelle 1 gelisteten Ausgaben erfolgt 
im Rahmen von Aufträgen durch die Naturschutzverwaltung. Nur ein geringer 
Anteil wird über Anträge finanziert (Tabelle 2). Der Landesregierung liegen keine 
auswertbaren Daten über abgelehnte Anträge vor.

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Tabelle 1:  Übersicht der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Biber durch das 
Förderinstrument Landschaftspflegerichtlinie (LPR) in den Jahren 2017 
bis 2021

Tabelle 2:  Übersicht der Ausgaben in Form von Anträgen im Zusammenhang 
mit dem Biber durch das Förderinstrument Landschaftspflegerichtlinie 
(LPR) in den Jahren 2017 bis 2021

3.  welche Kosten in den vergangenen fünf Jahren nach der Umsiedlung eines Bibers 
für die Renaturierung bzw. die Behebung der durch den Biber auf diesem Ge-
lände verursachten Schäden entstanden sind (bitte differenziert nach Jahren 
und nach Städten und Gemeinden);

Grundsätzlich werden in Baden-Württemberg durch den Biber verursachte Schä-
den vonseiten des Landes nicht ausgeglichen. Demnach sind für das Land keine 
Kosten für die Renaturierung bzw. die Behebung der durch den Biber verursach-
ten Schäden im Bereich von Gewässerabschnitten, aus denen der Biber umgesie-
delt wurde, entstanden.

In den letzten fünf Jahren wurden in den Regierungsbezirken Tübingen, Freiburg 
und Stuttgart keine Biber umgesiedelt. In Karlsruhe wurden zwei Biber umgesie-
delt (2019, 2020).

4.  in wie vielen Fällen das Land in den vergangenen fünf Jahren Grundstücke von 
Privatpersonen zugunsten von Maßnahmen des Naturschutzes erworben hat, 
die dem Biber als Lebensraum dienen oder dahingehend entwickelt werden 
können (bitte differenziert nach Jahren und den Kosten für den jeweiligen Er-
werb sowie nach Lage und Größe der jeweiligen Grundstücke);

In den vergangenen fünf Jahren wurden von Privatpersonen insgesamt 24 Grund-
stücke (mit rund 139 000 m² Fläche) erworben, bei denen eine Biberaktivität vor-
handen war.
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Tabelle 3:  Übersicht von naturschutzfachlichem Grundstückserwerb aufgrund von 
Biberaktivitäten. (Stand: 1. Juli 2022)

5.  in welcher Höhe sie in den vergangenen fünf Jahren die naturnahe Entwick-
lung eines Gewässers sowie den dazu notwendigen Grunderwerb nach Num-
mer 12.5 der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (2015) bei Grundstücken ge-
fördert hat, bei denen der Biber eine natürliche Entwicklung eingeleitet hat und 
dieser Zustand belassen und dem weiteren natürlichen Entwicklungsprozess 
Raum gegeben werden soll sowie ggf. ergänzende Maßnahmen vorgesehen sind 
(bitte differenziert nach Jahren und den Kosten für den jeweiligen Erwerb so-
wie nach Lage und Größe der jeweiligen Grundstücke);

Bei Vorhaben der Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zur naturnahen Entwicklung 
einschließlich des hierfür erforderlichen Grunderwerbs wird nicht statistisch er-
fasst, welche naturnahe Entwicklungen durch den Biber eingeleitet werden oder 
wurden. An Gewässerstrecken, an denen der Biber eigenständig naturnahe Ent-
wicklungen eingeleitet hat und dieser Zustand belassen wird, muss durch die un-
terhaltspflichtige Kommune keine Förderung mehr in Anspruch genommen werden. 

6.  in wie vielen Fällen in den vergangenen fünf Jahren eine Überführung von 
Grundstücken zum Biber-Management in das Eigentum der öffentlichen Hand 
über einen freiwilligen Landtausch (§ 103a ff. Flurbereinigungsgesetz [FlurbG]) 
erfolgte (bitte differenziert nach Art der Grundstücksbesitzer, nach Lage und 
Größe der jeweiligen Grundstücke und nach Jahren);

Die unteren Flurneuordnungsbehörden in Baden-Württemberg konnten in den 
vergangenen fünf Jahren in vier freiwilligen Landtauschen zur Entflechtung von 
Nutzungskonflikten zwischen Bibern und der Landwirtschaft beitragen (siehe Ta-
belle 4). Die angeforderten Daten liegen nicht vollumfänglich in der gewünschten 
Detailtiefe vor. Zudem konnten in mehreren Flurneuordnungsverfahren Biberkon-
flikte reduziert bzw. gelöst werden (siehe Tabelle 5).
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Tabelle 4:  Freiwilliger Nutzungstausch zur Lösung von Biberkonflikten 2017 bis 
2021

* Die Zahl wurde geschätzt, da die genaue Fläche nicht bekannt ist.

Tabelle 5:  Flurneuordnungsverfahren (FNO) zur Reduzierung und Lösung von 
Biberkonflikten, 2017 bis 2021

7.  in welcher Höhe und in wie vielen Fällen sie in den vergangenen fünf Jahren 
Eigentümer entschädigt hat, auf deren Grundstücken es durch Biberbauten zu 
Uferabbrüchen oder dauerhaften Überflutungen gekommen ist (§ 10 Absatz 1 
Wassergesetz für Baden-Württemberg [WG]) (bitte differenziert nach Jahren);

In der Regel wird bei Uferabbrüchen, auch ohne den Einfluss des Bibers, das Ins-
trument der naturnahen Ufersicherung mit ingenieurbiologischen Sicherungsmaß-
nahmen angewandt oder es wird im Rahmen der Gewässerentwicklungsplanung 
eine Extensivierung der Fläche angestrebt. Zu Uferabbrüchen kommt es vor allem 
im Außenbereich. Da im Außenbereich ein Gewässerrandstreifen von 10 m einzu-
halten ist, müssen nur bei größeren Uferabbrüchen durch den Unterhaltspflichti-
gen Maßnahmen ergriffen werden. Eine Entschädigung von Eigentümerinnen und 
Eigentümern, auf deren Grundstücken es unter anderem durch Biberbauten zu 
Uferabbrüchen kommt, wird nicht statistisch erfasst.

8.  in wie vielen Fällen und mit welchem Erfolg ehrenamtliche Biberberater der 
unteren Naturschutzbehörden in den vergangenen fünf Jahren Kommunen, Land-
wirte und sonstige Betroffene über vorbeugende und schadensminimierende 
Maßnahmen beraten sowie bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des 
Biber-Managements mitgewirkt haben (bitte differenziert nach Jahren und unter 
Angabe der hierfür angefallenen Kosten);

Grundsätzlich erfolgt keine systematische Dokumentation jener Biberkonflikte, 
die durch ehrenamtliche Biberberaterinnen und Biberberater vor Ort gelöst bzw. 
verhindert werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Beantwortung der obigen 
Fragestellung nicht möglich.
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9.  in wie vielen Fällen in den vergangenen fünf Jahren die Biberbeauftragten an 
den Regierungspräsidien sowie die Regierungspräsidien selbst eingeschaltet 
wurden und mit welchem Erfolg (bitte differenziert nach Jahren und unter An-
gabe der hierfür angefallenen Kosten);

Grundsätzlich ist die Lösung von Biberkonflikten nicht immer mit der Umset-
zung einer einzelnen Maßnahme abgeschlossen, sondern erfordert deren regelmä-
ßige Durchführung. Der Erfolg von Maßnahmen zur Lösung von Biberkonflikten 
hängt somit stark von denjenigen ab, die entsprechende Konfliktlösungsmaßnah-
men umsetzen. Dazu zählen z. B. Gemeinden bzw. deren Bauhöfe.

Anfallende Kosten werden nicht systematisch erhoben.

Tabelle 6:  Fälle von Biberkonflikten, bei denen die Biberbeauftragten bzw. das 
Regierungspräsidium involviert waren

*  Im Regierungspräsidium Freiburg ist in vielen Fälle die höhere Naturschutzbehörde bei Kon-
flikten direkt involviert. Eine genaue Angabe der bearbeiteten Fälle ist allerdings nicht möglich. 

10.  in wie vielen Fällen es in den vergangenen fünf Jahren zu einer wasserrecht-
lichen Gestattung zur Beseitigung eines Biberdamms von Menschenhand kam 
(bitte differenziert nach Jahren);

Wenn es durch Dammbauaktivitäten des Bibers zur Überschwemmung von Flä-
chen kommt, können verschiedene technische Maßnahmen zur Regulation des 
Wasserstandes oberhalb des Biberdammes zum Einsatz kommen. Dazu zählen 
unter anderem das Regulieren des Biberdammes sowie der Einbau von Drainage-
rohren in den Biberdamm. Diese Maßnahmen dürfen nur nach Absprache mit 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde/dem oder der Biberbeauftragten um-
gesetzt werden. Dazu ist ggf. eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 
notwendig, aber keine wasserrechtliche Gestattung. 

11.  inwiefern sie die vorhandenen Möglichkeiten der Förderung bei Biberschä-
den, zur Befriedung oder zur Verhinderung von Biberkonflikten für Landwirte, 
Eigentümer oder Kommunen als ausreichend betrachtet, um den Herausforde-
rungen durch die rasant steigende Biberpopulation und der damit verbunde-
nen zunehmenden Anzahl von Biberkonflikten gerecht zu werden.

Um Konflikte zwischen Mensch und Biber zu verhindern bzw. entstandene Kon-
flikte zu lösen, wurde 2004 in Baden-Württemberg das Bibermanagement ein-
geführt. Seither wird der überwiegende Teil der Konfliktfälle schnell gelöst. Auch 
komplexe Fälle können mittels Bibermanagement gelöst werden. 

Zu Beginn diesen Jahres ist das Bibermodellprojekt nach bayerischem Vorbild 
gestartet. Ziel ist es, das Bibermanagement um die letale Entnahme in seltenen 
alternativlosen Fällen als Ultima Ratio zu erweitern. Zudem strebt das Land mit 
der aktuellen Erarbeitung des Biberleitfadens eine landesweite Vereinheitlichung 
des Verwaltungshandelns an, um eine schnelle Lösung auch in Regionen mit be-
ginnender Zunahme der Biberpopulation zu gewährleisten.

Walker
Ministerin für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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